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§ 40d UbG Medizinische Behandlung
 UbG - Unterbringungsgesetz

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 16.08.2023

1. (1)Soweit der Minderjährige entscheidungsfähig ist, darf er nur mit seiner Einwilligung behandelt werden; im

Zweifel wird das Vorliegen dieser Entscheidungsfähigkeit bei mündigen Minderjährigen vermutet. Eine besondere

Heilbehandlung darf nur mit seiner schriftlichen Einwilligung durchgeführt werden; zusätzlich ist die schriftliche

Zustimmung des Erziehungsberechtigten erforderlich.

2. (2)Soweit der Minderjährige nicht entscheidungsfähig ist, darf er nur mit Zustimmung seines

Erziehungsberechtigten behandelt werden; eine besondere Heilbehandlung darf nur mit schriftlicher

Zustimmung des Erziehungsberechtigten durchgeführt werden.

3. (3)Wenn der Minderjährige dies nach entsprechender Belehrung verlangt sowie auf Verlangen seines Vertreters

oder des Abteilungsleiters hat das Gericht vor der Behandlung über deren Zulässigkeit zu entscheiden.

4. (4)Das Gericht hat außerdem vor der Behandlung über deren Zulässigkeit zu entscheiden, wenn der

Erziehungsberechtigte der Behandlung des nicht entscheidungsfähigen Minderjährigen nicht zustimmt und

dadurch dessen Wohl gefährdet.
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